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Teil B: Textfestsetzungen
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Verfahrensvermerke

Der Stadtrat der Stadt Bad Düben, hat am 19.05.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Wohnanlage
am Obermühlenteich" nach § 2, Abs. 1, Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen, (Beschluss-Nr.
7-29-1008). Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte im Amtsblatt der Stadt Bad Düben
Nr. 11 /2022 vom 08.06.2022.
Bad Düben, den                        (Siegel)
Astrid Münster
Bürgermeisterin

Die eingeschränkte frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach
§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Anschreiben vom 21.07.2022.

Bad Düben, den              (Siegel)
Astrid Münster
Bürgermeisterin

Der Stadtrat der Stadt Bad Düben hat in seiner öffentlichen Sitzung am .................................. den Entwurf des
Bebauungsplanes "Wohnanlage am Obermühlenteich" in der Fassung vom ..................................... bestehend
aus Teil A: Planzeichnung und Teil B: Textfestsetzungen beschlossen und die Begründung mit
Umweltbericht gebilligt und die öffentliche Auslegung bestimmt (Beschluss- Nr. SR .........). Die
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte im Amtsblatt................... vom ............................ .

Bad Düben, den                (Siegel)
Astrid Münster

       Bürgermeisterin

Der Stadtrat der Stadt Bad Düben hat am ........................... den Bebauungsplan "Wohnanalge am
Obermühlenteich" bestehend aus Teil A: Planzeichnung vom .................................. und Teil B:
Textfestsetzungen auf der Planzeichnung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen (Beschluss-
Nr. ................................) sowie der Begründung und dem Umweltbericht zugestimmt.

Bad Düben, den                (Siegel)
Astrid Münster
Bürgermeisterin

Die Darstellung der Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke stimmt mit dem Liegenschaftskataster
überein (Stand: vom xx.xx.xxxx). Für die Lagegenauigkeit der Grenzdarstellung im Plan wird nicht
garantiert.

Eilenburg, den 
Vermessungsamt des Landratsamtes Landkreis Nordsachsen                (Siegel)

Die Genehmigung dieser Satzung zum Bebauungsplan "Wohnanlage am Obermühlenteich" wurde mit
Verfügung des Landratsamtes Landkreis Nordsachsen vom ……………...... Az.: ...................……..erteilt.

Bad Düben, den                 (Siegel)
Astrid Münster
Bürgermeisterin

Die Satzung des Bebauungsplanes "Wohnanlage am Obermühlenteich" in der Fassung vom
……………............. wird hiermit ausgefertigt.

Bad Düben, den                 (Siegel)
Astrid Münster
Bürgermeisterin

Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
wurden durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Bad Düben Nr. ................…..… vom …........……..
ortsüblich bekannt gemacht. Auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mangeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) ist hingewiesen worden.
Die Satzung ist am …………............... in Kraft getreten.

Bad Düben, den                   (Siegel)
Astrid Münster
Bürgermeisterin

Entwurf i.d.F. vom 05.06.2024

Stadt Bad Düben

Erstellt:

Geprüft:

M. Spatz

Planverfasser:

E. Toussaint

Datum: 05.06.2024

Bebauungsplan
der Stadt Bad Düben
"Wohnanlage am Obermühlenteich"

E. Toussaint

Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden gemäß § 4
Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ................................... von der Auslegung sowie Veröffentlichung im
Internetportal der Stadt Bad Düben .....................; www.buergerbeteiligung.sachsen.de oder
bauleitplanung.sachsen.de benachrichtigt und zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum ...........................
aufgefordert.

Bad Düben, den                 (Siegel)
Astrid Münster
Bürgermeisterin

Die während der öffentlichen Auslegung zum Bebauungsplan fristgemäß vorgebrachten Anregungen
sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden von der Stadt Bad Düben geprüft, die
berührten öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abgewogen und
entsprechend Abwägungsbeschluss (Beschluss-   Nr. ......................................) vom ... berücksichtigt.

Das Ergebnis wurde den Einwendern mitgeteilt.

Bad Düben, den              (Siegel)
Astrid Münster
Bürgermeisterin

WA2 o/g
Geschossigkeit0,4

Planzeichenerklärung
[entsprechend PlanZV]

I. Festsetzungen

1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.6 Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
[§ 9 Abs. 7 BauGB]

II. Kennzeichnungen (informativ)

Nutzungsschablone

Baugebiet

Grundflächenzahl
(GRZ)

Bauweise

21/4

3.0

Geschossigkeit

Straßenbegrenzungslinie

1.1 Art der baulichen Nutzung
[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]

1.2 Maß der baulichen Nutzung
[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]

GRZ 0,4
Grundflächenzahl, hier z.B.: 0,4, als Höchstmaß

Zahl der Vollgeschosse, hier z.B.: III, als Höchstmaß

1.3 Bauweise, Baugrenzen 
[§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

offene Bauweise [§ 22 Abs. 2 BauNVO]o

Allgemeines Wohngebiet (gemäß § 4 BauNVO)

[§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO]

Baugrenzen [§ 23 Abs. 3 BauNVO]

[§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO]

1.4 Verkehrsflächen
[§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

private Straßenverkehrsfläche (Erschließungsstraße)

WA1

unterirdischer Leitungsbestand

IV. Darstellungen ohne Normcharakter

Vermaßung in Meter (informativ)

(keine Festsetzungen)

V. Darstellungen der Plangrundlage

Flurstücksgrenzen mit
Flurstücksnummer

Böschungen

Gebäudebestand

geplanter Gebäudeabbruch/Teilabbruch

hier: z.B.: WA1

Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen
Nadelbaum/Laubbaum

III. Nachrichtliche Übernahme [§ 9 Abs. 6 BauGB]

30 m Abstand von Wäldern zu
Gebäuden und baulichen Anlagen
mit Feuerstätten, gem. § 25 SächsWaldG
(Sächsisches Waldgesetz)

1.5 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB]

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen,
hier: z.B.: F1

(informative Darstellung)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

Stellplätze für PKWSt

F1

[§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB]
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Baugesetzbuch (BauGB)- in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)- in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2
des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV)- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I   S. 1802)
geändert worden ist

Sächsische Bauordnung (SächsBO)- in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186, 187), die
zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

siehe Planeinschrieb

II

III

Rechtsgrundlagen für diesen Bebauungsplan

hier: 

Gemeinschaftsstellplätze für PKWGSt

(siehe Textfestsetzung)

geschlossene Bauweise [§ 22 Abs. 3 BauNVO]g

Bestandshöhen (Angabe in m ü. NHN)101,21

1.1 Art der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB]

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

Zeichnerische Festsetzung 1:

Mittels zeichnerischer Festsetzung wird das Baugebiet als allgemeines Wohngebiet WA 1 und WA 2 gem. § 4 BauNVO festgesetzt.

Textliche Festsetzung 1:

Allgemein zulässig sind (soweit sich aus den nachfolgenden Festsetzungen nichts anderes ergibt):

a)  Wohngebäude

b)  Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke.

Textliche Festsetzung 2:

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

a)  Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

b)  Nicht störende Handwerksbetriebe

c)  Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Textliche Festsetzung 3:

Von den gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind folgende Nutzungen in den WA 1 und WA 2 nicht zulässig:

a)  Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke

b)  Betriebe des Beherbergungsgewerbes

c)  Anlagen für Verwaltungen

d)  Gartenbaubetriebe

e)  Tankstellen

1.2 Maß der baulichen Nutzung [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB]

Grundflächenzahl (GRZ)

Zeichnerische Festsetzung 2:

In dem allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist eine maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt.

In dem allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist eine maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO]

Textliche Festsetzung 4:

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO nicht zulässig.
Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 kann die GRZ zur Realisierung von Stellplatzflächen und deren Zufahrtswegen gem. § 19 Abs. 4 Satz 2
BauNVO um 0,1 überschritten werden.

Zahl der Vollgeschosse

Zeichnerische Festsetzung 3:

In dem allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind drei Geschosse zulässig.

In dem allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind gem. Planeinschrieb drei Geschosse für die südliche Teilfläche und zwei Geschosse für die
nördliche Teilfläche zulässig.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 16 Abs. 5 BauNVO]

Höhe baulicher Anlagen

Zeichnerische Festsetzung 4:

Gem. Planeinschrieb ist die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen zeichnerisch festgesetzt.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 4 i.V.m. § 16 Abs. 5 BauNVO]

Textliche Festsetzung 5:

Bei Festsetzungen zum Maß der Höhe baulicher Anlagen gilt als Bezugspunkt die Höhe 101,65 m u. NHN.

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Höhe baulicher Anlagen durch technische Einrichtungen ist um 2,0 m zulässig.

1.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB]

Bauweise gemäß § 22 Abs. 2, 3 BauNVO

Zeichnerische Festsetzungen 5:

In den Baugebieten WA 1 sind die Gebäude in offener Bauweise zu errichten.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 22 Abs. 2 BauNVO]

In dem Baugebiet WA 2 sind die Gebäude in offener oder geschlossener Bauweise zu errichten.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 22 Abs. 3 BauNVO]

Baugrenzen gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO

Zeichnerische Festsetzung 6:

Zur hinreichenden Bestimmung der Lage von Gebäuden und baulichen Anlagen innerhalb der den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und
WA 2 wird die überbaubare Grundstücksfläche mittels einer Baugrenze zeichnerisch festgesetzt.

Vortreten von Gebäudeteilen über die Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Textliche Festsetzung 6:

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Ein Vortreten untergeordneter Gebäudeteile wie
z. B. Erker, Feuertreppen, Terrassen und Terrassenüberdachungen sowie Balkone über die festgesetzte Baugrenze ist im allgemeinen
Wohngebiet WA 1 bis max. 1,5 m ausnahmsweise zulässig, sofern der Anteil des vortretenden Gebäudeteils 1/3 der Breite der jeweiligen
Außenwand nicht überschreitet. Ein Vortreten von untergeordneten Gebäudeteilen ist im WA 2 im Bereich der Bestandsgebäude in Form von
Stützbauwerken, Mauern, Treppen und Zuwegungen zulässig.

1.4 Verkehrsflächen [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Zeichnerische Festsetzung 7:

Die Erschließungsstraße wird gemäß Planzeichnung als private Straßenverkehrsfläche festgesetzt.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

1.5 Flächen für Stellplätze und deren Zufahrten [§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB]

Textliche Festsetzung 7:

Im Wohngebiet WA 1 sind Stellplätze/überdachte Stellplätze innerhalb der vorgesehenen "Flächen für Stellplätze und Zufahrten" zu errichten.
Weitere Nebenanlagen und Gemeinschaftsanlagen sind auch auf den nichtüberbaubaren Flächen zulässig.

Im Wohngebiet WA 2 sind Stellplätze/überdachte Stellplätze innerhalb der vorgesehenen "Fläche für Gemeinschaftsstellplätze und Zufahrten"
zu errichten. Weitere Nebenanlagen und Gemeinschaftsanlagen sind auch auf den nichtüberbaubaren Flächen zulässig.

Innerhalb der Umgrenzung für Gemeinschaftsstellplätze sind auch Stützbauwerke/Böschungen und Zuwegungen zulässig.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO]

1.6 Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

Nutzung der solaren Strahlungsenergie, insbesondere durch Photovoltaik (Solarfestsetzung)

Textliche Festsetzung 8:

Im Baugebiet WA 1 sind die nutzbaren Dachflächen der Gebäude innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 40 % mit
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche).

[§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b]

1.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Begrenzung der Bodenversiegelung
Textliche Festsetzung 9:

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind zu mindestens 80 % als unversiegelte Vegetationsfläche anzulegen. Dies gilt nicht für die in der
Planzeichnung festgesetzten Stellplatzflächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Beleuchtung
Textliche Festsetzung 10:

Die neu zu errichtenden Außenbeleuchtungen des Grundstückes sind technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen
und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind.

Verzicht auf Dacheindeckung mit unbeschichtetem Metall

Textliche Festsetzung 11:

Dächer dürfen nicht mit unbeschichteten Metallen flächig eingedeckt werden. Die Ausführung mit Kupfer, Zink, Titanzink, Blei etc. ist nicht
zulässig. Wetterbeständige Beschichtungen von Metallen sind als Dacheindeckung zugelassen. Untergeordnete Bauteile (Dachrinnen,
Verwahrungen, etc.) dürfen aus den beschriebenen Metallen bestehen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

1.8 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen auf den sonstigen Grundstücksflächen
[§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]

Baumpflanzungen

Textliche Festsetzung 12:

Pro Grundstück sind je angefangene 400 m² Grundstücksfläche 1 kleinkroniger Baum/ Obstgehölz, mindestens jedoch 2 Bäume mit einem
Stammumfang von 16-18 cm gemäß Artenliste A zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und im
Falle des Absterbens durch gleichwertige regionaltypische Sorten zu ersetzen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]

1.9 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
[§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB]

Zeichnerische Festsetzung 8:

Zur Sicherung der vorhandenen Gehölzstrukturen im Plangebiet werden die Flächen F1 und F2 zur Bindung für Bepflanzungen und für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB]

Dachbegrünung

Textliche Festsetzung 13:

Die Dachflächen von Flachdächern sowie flachgeneigter Dächer bis 20° Dachneigung innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1,
einschließlich der Dachflächen der Staffelgeschosse, sind zu begrünen. Ausgenommen sind Dachflächen für notwendige technische Anlagen
oder Dachflächen mit Anlagen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder
Kraft-Wärme-Kopplung.

Der Mindestanteil der begründen Dachflächen an allen zur Begrünung geeigneten Dachflächen eines Gebäudes muss in der Summe bei 40 %
liegen, wobei die Verteilung der Begrünung auf die einzelnen Dachflächen frei erfolgen kann. Miteinander verbundene Baukörper werden für
die Berechnung des Mindestanteils als ein Gebäude behandelt. Die Dachbegrünung ist fachgerecht anzulegen, zu pflegen, dauerhaft zu
erhalten und unterhalten.

1.10 Örtliche Bauvorschriften

Aufgrund § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 89 SächsBO werden Bauvorschriften gemäß § 89 Abs. 1 SächsBO als Festsetzungen in den
Bebauungsplan aufgenommen. Mit der Übernahme der Gestaltungsvorschriften wird das Ziel verfolgt, ein städtebaulich homogenes
Erscheinungsbild die städtebauliche Konzeption der geplanten Bebauung insbesondere mit den Festsetzungen der äußeren Form der
Baukörper weiterzuführen. Die Festsetzungen werden auf das Maß zur Erreichung der beabsichtigten Ziele beschränkt, damit dem Bauherrn ein
möglichst großer Freiraum für die Gestaltung erhalten bleibt.

Dachgestaltung von Hauptgebäuden

Textliche Festsetzung 14:

Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1 sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von maximal 15° zulässig.

[§ 89 Abs. 1 Nr. 1 SächsBO]

Fassadengestaltung

Textliche Festsetzung 15:

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind an den Fassaden reflektierende, spiegelnde und glänzende Oberflächen sowie grelle Farbtöne nicht
zulässig. Es ist zulässig, die Fassaden von Gebäuden und baulichen Anlagen mit Holzelementen und mit Fassadenbegrünung zu gestalten.

Einfriedungen

Textliche Festsetzung 16:

Einfriedungen sind entlang der Verkehrsflächen bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m zulässig. Mauern als Einfriedungen sind unzulässig.

[§ 89 Abs. 1 Nr. 5 SächsBO]

Vorgartenfläche

Textliche Festsetzung 17:
Die Grundstücksfreiflächen zwischen Straße und vorderer Gebäudeflucht (Vorgärten), die nicht für Zufahrten, Wege oder Stellplätze benötigt
werden, sind als wasserdurchlässige, offene oder begrünte Vegetationsflächen anzulegen und gärtnerisch zu unterhalten. Schotter- und
Kiesflächen sind nicht zulässig. Ausgenommen sind Kiestraufen entlang der Gebäudeaußenwände.
[§ 89 Abs. 1 Nr. 7 SächsBO]

2 Hinweise

2.1 Baumschutzsatzung

Die „Satzung zum Schutz des Gehölzbestandes auf dem Gemeindegebiet der Stadt Bad Düben (Baumschutzsatzung)“ vom 12.02.2016 ist zu
beachten.

2.2 Altlasten

Ergeben sich im Zuge der weiteren Planung, Bauvorbereitung und -ausführung Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder/und
Altlasten i.S. des § 9 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 3 bis 5 BBodSchG (z.B. altlastenrelevante Sachverhalte wie organoleptische Auffälligkeiten; Abfall)
besteht für den Grundstückseigentümer und Inhaber der tatsächlichen Gewalt nach § 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG vom 22. Februar 2019 die
Pflicht, diese unverzüglich der nach § 19 Abs. 1 SächsKrWBodSchG zuständigen Behörde (hier: LRA Nordsachsen, Umweltamt) mitzuteilen.

2.3 Radonschutz

Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) und die novellierte Strahlenschutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) regeln die
Anforderungen an den Schutz vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter Luft) für die über das Jahr
gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.

Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätzlich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von
Radon aus dem Baugrund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn die nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen zum Feuchteschutz eingehalten werden.

Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer
erheblichen Verminderung der Luftwechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in Betracht ziehen,
soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind.

Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung Gebiete nach § 121 Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz festgelegt. Für diese
sogenannten Radonvorsorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222- Aktivitätskonzentration in der Luft in einer
beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet.

In diesen Gebieten sind besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. Die Allgemeinverfügung sowie alle weiterführenden
Informationen sind unter www.radon.sachsen.de nachzulesen.

Das Plangebiet befindet sich

- In keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig liegen dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie keine
Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor,

- außerhalb eines festgelegten Radonvorsorgegebietes und nach den Erkenntnissen des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und
Geologie in einer als unauffällig bezüglich der zu erwartenden durchschnittlichen Radonaktivitätskonzentration in der Bodenluft
charakterisierten geologischen Einheit.

Aber auch außerhalb der festgelegten Radonvorsorgegebiete kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass auf Grund lokaler
Gegebenheiten und der Eigenschaften des Gebäudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhöhte Werte der
Radonaktivitätskonzentration in der Raumluft auftreten können. Daher empfiehlt das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
generell dem vorsorgenden Schutz vor Radon besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

2.4 Immissionsschutz

Wärmepumpen

Zur Vermeidung von schalltechnischem Konfliktpotential wird auf die Hinweise zur Auswahl und Aufstellung von Luft-Wärmepumpen
(und/oder Klima-, Kühl- oder Lüftungsgeräte) in der Anlage des „LAI - Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei
stationären Geräten", Stand: 28.08.2013 hingewiesen. Fundstelle:
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/laerm_licht_mobilfunk/LAI_Leitfaden_20130828_Laermschutz_stationaere_Geraete.pdf

Darüber hinaus sollten bei einem Einsatz von Wärmepumpenaggregaten innerhalb des Plangebietes die in der folgenden Tabelle
angegebenen Mindestabstände zur nächsten fremden schutzbedürftigen Nutzung in abhängig des Schallleistungspegels eingehalten werden.

Die angegebenen höchstzulässigen Schallleistungspegel stellen sicher, dass durch jedes einzelne Wärmepumpenaggregat an der
nächstgelegenen fremden schutzbedürftigen Nutzung der gültige Immissionsrichtwert "Nacht" für die Gebietskategorie "Allgemeines
Wohngebiet" von IRWNacht = 40 dB(A) gemäß der TA Lärm um ca. 10 dB unterschritten wird.

(siehe Textfestsetzung)

(siehe Textfestsetzung)

Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
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OK max. 14m Höhe der Oberkante baulicher Anlagen, hier z.B.: max. 14m
[§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO; § 18 Abs. 1 BauNVO)
(siehe Textfestsetzung)

Rauchgas

Insbesondere bei unterschiedlichen Höhen von Gebäuden und damit einhergehender unterschiedlicher Höhe der Ableitbedingungen von
Schornsteinen von Feuerungsanlagen kann es zu Rauchgasbelästigungen kommen.  Zur Vermeidung von Belästigungen durch Rauchgas wird
auf die 1. BImSchV - insbesondere auf die Ableitbedingungen des § 19 - hingewiesen. So muss z. B. die Austrittsöffnung von Schornsteinen bei
Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe mit einer Gesamtwärmeleistung bis 50 Kilowatt in einem Umkreis von 15 Metern die Oberkanten von
Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen um mindestens 1 Meter überragen.

Sonnenkollektoren

Durch Solarkollektoren kann es zu schädlichen Umwelteinwirkungen (Blendungen) im Sinne des BImSchG kommen. Minderungsmaßnahme

(z. B. matte Oberfläche der Module) sind zu beachten.

2.5 Archäologie und Denkmalschutz

Auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 SächsDSchG wird hingewiesen.

Vorhaben im allgemeinen Wohngebiet WA1 unterliegen der Genehmigungspflicht entsprechend § 12 Abs. 2 Sächsisches Denkmalschutzgesetz
(SächsDSchG). Nach § 1 SächsDSchG sind die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege bei öffentlichen Planungen und
Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. Der Bebauungsplan „Wohnanlage am Obermühlenteich“ der Stadt Bad Düben ist
denkmalpflegerisch von Belang, da durch die geplante Bebauung der Umgebungsschutz von folgendem Kulturdenkmal gemäß § 2 Abs. 1
SächsDSchG betroffen ist:

» Haus Hubertus, Gustav-Adolf-Straße 37 (Flurstück 17, Flur 5 der Gemarkung Bad Düben)

Bei jeder Veränderung im Umgebungsbereich eines Denkmals ist nach § 12 Abs. 2 SächsDSchG eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung
erforderlich.

2.6 Vorgaben zum Artenschutz

Die Empfehlungen zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG sind zu beachten. Bezugnehmend auf die
durchgeführte Potenzialanalyse der artenschutzrechtlichen Betroffenheit nach § 44 BNatSchG handelt es sich um folgende Maßnahmen:

1. Vor Beginn von Bauarbeiten bzw. Abbruch-/Umbaumaßnahmen an den leerstehenden Gebäuden/Garagen ist durch eine fachkundige Person
eine Kontrolle der Gebäude/Garagen vorzunehmen (ökologische Baubegleitung). Dies gilt auch für etwaige Individuen der Herpetofauna
(Zauneidechsen) auf dem Baufeld.

2. Sollten sich Quartiere von Fledermäusen oder gebäudebrütenden Vögeln in den Gebäuden/Garagen befinden, so hat der Vorhabenträger im
Zusammenhang mit dem Abbruch/Umbau zur Gewährleistung der Lebensraumkontinuität entsprechende Ersatzstrukturen (künstliche
Nisthilfen, Fledermauskästen) zu schaffen. Dies gilt auch für etwaige anwesende Individuen der Herpetofauna (Zauneidechsen) auf dem
Baufeld. Dies ist im Falle eines Auffindens mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

Mit den genannten Maßnahmen kann der Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen mit hinreichender Sicherheit
ausgeschlossen werden.

2.7 Trinkwasserschutzgebiet und Versickerung

Das Vorhabengebiet befindet sich innerhalb der Schutzzone III des Trinkwasserschutzgebietes für die Wasserfassungen Bad Düben.
Entsprechend der geltenden Schutzzonenverordnung vom 23.04.2009 ist die Ausweisung von Baugebieten innerhalb der Schutzzone III dann
zulässig, wenn die Grundwasserneubildungsfläche nicht wesentlich vermindert wird und eine Gefährdung der öffentlichen
Trinkwasserversorgung nicht zu befürchten ist.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Versickerung von Niederschlagswasser gemäß Arbeitsblatt DWA-A 138 zu planen, zu errichten und zu
betreiben und die Schadlosigkeit im Hinblick auf den genutzten GWL nachgewiesen werden muss.

Die Versickerung des auf den öffentlichen Flächen anfallenden Niederschlagswassers bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die zum
gegebenen Zeitpunkt bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

2.8  Pflanzenverwendung / Artenlisten

Artenliste A (Bäume und standortheimische Obstgehölze)

Kleinkronige Bäume für Vorgärten Straßenräume / Stellflächen / Zufahrten
Bäume 2. Ordnung

Acer campestre 'Elsrijk', Feldahorn (Feldahorn); Acer campestre 'Huibers Elegant' (Feldahorn);
Acer campestre 'Lienco' (Feldahorn); Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' (Echter Rotdorn);
Aesculus x carnea 'Briotii' (Scharlach-Roßkastanie); Prunus spec. (Zierkirschen); Carpinus betulus (Hainbuche); Carpinus betulus ´Lucas´ (Hainbuche,
säulenförmig); Carpinus betulus ´Fastigiata´ (Hainbuche, pyramidenförmig); Fraxinus ornus ´Louisa Lady´ (Blumenesche); Liquidambar styraciflua ´Worplesdon´
(Amberbaum); Malus sylvestris (Wild-/Holzapfel); Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche); Pyrus calleryana ´Chanticleer´ (Chinesische Wildbirne); Salix
caprea (Sal-Weide); Obstgehölze (auch Halbstämme) für den Gartenbereich; Tilia xeuropaea ´Pallida´ (Kaiserlinde); Sorbus torminalis (Elsbeere); Sorbus
aucuparia (Vogelbeere)

Apfelsorten (möglichst regional Sorten):
Klarapfel; Goldparmäne; Sommerapfel Discovery; Ontario; Pinova; James Grieve; Alkmene; Dr. Geheimrat Oldenburg; “Sommerapfel” Retina; Gelber Edelapfel;
Ananasrenette; Malus domestica „Florina”; Rubinola; Schöner von Boskoop; Winterrambour; Kaiser Wilhelm „Peter Broich“; Ontarioapfel, Klarapfel, Baumanns
Renette; Prinzenapfel; „Malus“ Lunow; Jacob Lebel; Goldrenette von Blenheim; Geflammter Kardinal; Coulonrenette; Cox's Orangen Renette; Cannada Renette;
Bittenfelder Sämling; Schnee-Marbel_Lucius; „Marianne“ Capsella bursa-pastoris Hirtentäschelkraut; Königin Viktoria; Cydonia oblonga; Pflaume;
Hauszwetsche; Herrenhäuser Mirabelle; Jefferson „Zwillingsblatt“; gelbe Herrenpflaume; Braunauer aprikosenartige Pflaume; Aprikose (Prunus armeniaca)

Birnensorten (möglichst regionale Sorten):
Pyrus pyraster (Wild-Birne); Bosc's Flaschenbirne; Claps Liebling; Williams Christbirne; Gute Luise von Avranches; Birnenquitte; Gute Graue; Amanlis Butterbirne;
Philippsbirne; Napoleons Butterbirne; Gräfin von Paris; Conference; Vereinsdechantsbirne; Gute Luise; Madame Verté; Köstliche aus Charneux; Gellerts
Butterbirne

Kirsche
Hedefinger Riesenkirsche; Schöne von Chatenay; Dönissens gelbe Knorpelkirsche; Fromms Herzkirsche; Königliche Amarelle

Artenliste B (Kletterpflanzen)

Clematis vitalba (Waldrebe); Hedera helix (Efeu); Lonicera caprifolium (Jelängerjelieber); Lonicera periclymenum (Deutsches Geißblatt); Parthenocissus
quinquefolia (Wilder Wein)

Regelquerschnitt A - A, keine Festsetzung
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